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Gesetz 
über die Bildung 

einer Provisorischen Länderkammer 
der Deutschen Demokratischen Republik

Vom 7. Oktober 1949 
(GBl. S.3)

Artikel 1
Als Vertretung der Länder im Sinne der vom Deutschen 

Volksrat am 19. März 1949 beschlossenen, vom Dritten 
Deutschen Volkskongreß am 30. Mai 1949 bestätigten Ver
fassung der Deutschen Demokratischen Republik wird eine 
Provisorische Länderkammer gebildet.

Artikel 21

Artikel 31 2

Die Abgeordneten der Provisorischen Länderkammer 
werden von den Landtagen im Verhältnis der Stärke der

1. Überholt durch das in Teil I unter Ziff. 11 abgedruckte Gesetz 
vom 8. 11. 1950.

2. Auf Grund des Gesetzes über die weitere Demokratisierung des 
Aufbaus und der Arbeitsweise der staatlichen Organe in den Län
dern der Deutschen Demokratischen Republik vom 23. 7. 1952 
(GBl. S. 613), abgedruckt in Teil I unter Ziff. 6, erfolgt die Wahl 
in einer vereinigten Sitzung der Bezirkstage der einzelnen Län
der.
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